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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXI. Jahrgang.

Nr. S6. Basel, 29. Juni. 1895.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.

Inhalt: Die Revision der Militärartikel der Bundesverfassung. — Einige Bemerkungen zu dem Artikel
„Beförderung vom Hauptmann zum Major bei der Infanterie." — Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend

die Revision der Militärartikel der Bundesverfassung. (Fortsetzung und Schluss.) — A. v. Boguslawski: Vollkampf —
nicht Scheinkampf. — Eidgenossenschaft: Versetzungen. Ernennungen. Bewaffnung der Kavalleriefeldweibel.

Versammlung des ehemaligen Bataillons 48 im Kasino in Winterthur am 14. Juli 1895.

Die Revision der Militärartikel der

Bundesverfassung.

Bern, 24. Juni.
Das Hauptinteresse an der Beratung einer

neuen Vorlage in den eidgenössischen Räten

konzentriert sich in der Regel auf die Verhandlungen

desjenigen Rates, dem die Priorität
zusteht. Bei der Revision der Militärartikel sah

man jedoch allgemein mit viel grösserer Spannung
der Stellungnahme des Ständerates entgegen.

Vom Nationalrat erwartete man von Anfang an

nur einen günstigen Entscheid. Allein der

Ständerat weckte einige Besorgnisse. Ob er wohl

noch in dieser Session eintreten werde? Ob er

überhaupt mit der Vorlage sich befreunden

würde? Gilt er doch gemeinhin als der eigentliche

Hüter und Beschützer der kantonalen

Hoheitsrechte. Wirklich gestaltete sich demge-
mäss die dreitägige Beratung im Ständerat

lebhafter, vielseitiger, interessanter als im Nationalrat.

Eingeleitet wurde sie durch das gründliche

Referat des Berichterstatters der Kommission,

Kellersberger, der naturgemäss nicht
im Falle war, wesentlich neue Momente

vorzubringen. Er verstand es aber, das bekannte

Material in einer Weise zu behandeln, die einen

tiefen Eindruck nicht verfehlen konnte.

Nach ihm kam sofort die Opposition zum

Wort. Sie schien den Grundsatz befolgen zu

wollen: „Getrennt marschieren, vereint schlagen

!" — denn sie präsentierte sich in zwei

besonderen Gruppen mit verschiedenen Anträgen.
Die erste Gruppe, Schaller und Romedi,
berief sich auf den Kompromiss von 1873/74, an

dem und für den sie damals gearbeitet hat ; ihn

hält sie hoch; darüber hinaus erklärte sie auch

jetzt nicht gehen zu können. Sie fürchtet, mit
jenem Kompromiss den letzten Rest von kantonalen

Hoheitsrechten preiszugeben, mit den
kantonalen Truppenkörpern auch die Kantonalsou-
veränetät zu opfern. Sie glaubt, diese Opfer
um so weniger bringen zu können, als ein
zwingender Grund dafür nicht bestehe, vorhandene
Mängel auf dem Wege der Gesetzesrevision zu
beseitigen wären, die Vereinheitlichung dem
Bunde grosse, unerträgliche Mehrausgaben, dem

einzelnen Wehrmanne neue, übermässige Lasten

auferlegen würde.
Die zweite Gruppe, Muheim und Wirz, gab

ihrer Anerkennung für die mit der Militärorga-
nisatioa von 1874 geschaffenen Verbesserungen
rückhaltslos Ausdruck; sie räumte auch ein, dass

die Verhältnisse nicht gestatten, bei jener
Organisation stehen zu bleiben, sondern einen weitern

Schritt erheischen. Ja, sie ging so weit,
zu erklären, dass sie, nähere Prüfung der
finanziellen Folgen vorbehaltend, gerne -bereit sei, die

Heeresverwaltung einheitlich zu gestalten und in
die Hand des Bundes zu legen, weil das eine

Notwendigkeit sei. Das nämliche gelte aber
nicht für die Organisation der Truppenkörper;
hierin gehe der Entwurf zu weit. Das Aufgeben
der kantonalen Truppenkörper wäre nicht bloss

unnötig, sondern geradezu schädlich; denn an
diesen Begriff knüpfen sich Erinnerungen ruhmvoller

Waffenthaten, die deu patriotischen Geist
der Armee beben, stärken. An seiner Stelle
brächte die neue Organisation noch mehr Drill,
noch mehr Belastung des Einzelnen, noch grössere
Abstände zwischen Offizieren und Mannschaften.
Insbesondere die kleinen Kantone würden dabei
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